
§ 12 
Handels- und Dienstleistungsbetriebe, Märkte 

(1) 1In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 50 
überschritten wird, ist die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr für 
Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe untersagt.  

(2) 2Ausgenommen sind der Lebensmittelhandel inklusive Direktvermarktung, 
Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, 
Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-
Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Versicherungsbüros, 
Pfandleihhäuser, Filialen des Brief- und Versandhandels, Reinigungen und 
Waschsalons, der Verkauf von Presseartikeln, Tierbedarf und Futtermittel und 
sowie der Großhandel. 3Der Verkauf von Waren, die über das übliche Sortiment 
des jeweiligen Geschäfts hinausgehen, ist untersagt.  

(3) 4Für nach Satz 2 zulässigerweise geöffnete Betriebe und den Großhandel gilt: 

1. der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass grundsätzlich ein 
Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Kunden eingehalten werden kann; 

2. der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Zahl der gleichzeitig im 
Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als ein Kunde je 10 m2 für die ersten 800 m2 der 
Verkaufsfläche sowie zusätzlich ein Kunde je 20 m2 für den 800 m2 übersteigenden Teil der 
Verkaufsfläche; 

3. in den Verkaufsräumen, auf dem Verkaufsgelände, in den Eingangs- und Warteflächen vor den 
Verkaufsräumen und auf den zugehörigen Parkplätzen gilt für das Personal Maskenpflicht und für 
die Kunden und ihre Begleitpersonen FFP2-Maskenpflicht; soweit in Kassen- und Thekenbereichen 
von Ladengeschäften durch transparente oder sonst geeignete Schutzwände ein zuverlässiger 
Infektionsschutz gewährleistet ist, entfällt die Maskenpflicht für das Personal; 

4. der Betreiber hat für den Kundenverkehr ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf 
Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

5Für Einkaufszentren gilt: 

1. hinsichtlich der einzelnen Ladengeschäfte gelten die Sätze 1 bis 4; 

2. hinsichtlich der Einkaufszentren gilt Satz 4 mit der Maßgabe, dass sich die zugelassene 
Kundenhöchstzahl nach der für Kunden zugänglichen Gesamtfläche des Einkaufszentrums bemisst 
und das Schutz- und Hygienekonzept die gesamten Kundenströme des Einkaufszentrums 
berücksichtigen muss. 

6Abweichend von Satz 1 ist die Abholung vorbestellter Waren in Ladengeschäften zulässig; 
hierfür gilt Satz 4 Nr. 1, 3 und 4 entsprechend mit der Maßgabe, dass im Schutz- und 
Hygienekonzept insbesondere Maßnahmen vorzusehen sind, die eine Ansammlung von Kunden 
etwa durch gestaffelte Zeitfenster vermeiden. 

7In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz 

1. unter 50 liegt, ist die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr unter den 
Voraussetzungen des Satzes 4 zulässig, 

2. zwischen 50 und 100 liegt, ist zusätzlich zu Satz 6 die Öffnung von Ladengeschäften für 
einzelne Kunden nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum 
zulässig; hierfür gilt Satz 4 Nr. 1, 3 und 4 entsprechend mit der Maßgabe, dass die Zahl 
der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als ein Kunde je 
40 m2 der Verkaufsfläche; der Betreiber hat die Kontaktdaten der Kunden nach Maßgabe 
von § 2 zu erheben, 

3. zwischen 100 und 200 liegt, gilt Nr. 2 mit der weiteren Maßgabe, dass Kunden nur 
eingelassen werden dürfen, wenn sie ein negatives Ergebnis eines vor höchstens 24 
Stunden vorgenommenen POC-Antigentests oder Selbsttests oder eines vor höchstens 



48 Stunden vorgenommenen PCR-Tests in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-Cov-2 nachweisen. 

 (2) 1Dienstleistungen, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, wie 
zum Beispiel Massagepraxen, Tattoo-Studios oder ähnliche Betriebe sind 
untersagt. 2Abweichend von Satz 1 und von Abs. 1 Satz 1 dürfen die Dienstleistungen der 
Friseure sowie im hygienisch oder pflegerisch erforderlichen Umfang die nichtmedizinische Fuß-, 
Hand-, Nagel- und Gesichtspflege angeboten werden; insoweit gilt Abs. 1 Satz 4 entsprechend 
mit den Maßgaben, dass das Personal eine medizinische Gesichtsmaske im Rahmen der 
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen tragen und eine Steuerung des Zutritts durch vorherige 
Terminreservierung erfolgen muss. 3Die FFP2-Maskenpflicht entfällt insoweit, als die Art der 
Leistung sie nicht zulässt. 4Der Dienstleister hat die Kontaktdaten der Kunden nach Maßgabe von 
§ 2 zu erheben. 

(3) 1Die Öffnung von Arztpraxen, Zahnarztpraxen und allen sonstigen Praxen, soweit in 
ihnen medizinische, therapeutische und pflegerische Leistungen erbracht oder medizinisch 
notwendige Behandlungen angeboten werden, ist zulässig. 2In ihnen gilt Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 und 
3 mit der Maßgabe entsprechend, dass die Maskenpflicht auch insoweit entfällt, als die Art der 
Leistung sie nicht zulässt. 3Weitergehende Pflichten zum Tragen eines medizinischen Mund-
Nasen-Schutzes bleiben unberührt. 

(4) 1Märkte sind untersagt. 2Ausgenommen ist nur der Verkauf von Lebensmitteln. 3Für deren 
Veranstalter gilt Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 und 4 mit der Maßgabe entsprechend, dass das Schutz- und 
Hygienekonzept auf der Grundlage eines von den Staatsministerien für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie und für Gesundheit und Pflege bekannt gemachten 
Rahmenkonzepts auszuarbeiten ist. 4Für das Verkaufspersonal, die Kunden und ihre 
Begleitpersonen gilt Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 entsprechend. 

 


